
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 15 RATG Erhöhung der Entlohnung
bei mehreren Personen

 RATG - Rechtsanwaltstarifgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Dem Rechtsanwalt gebührt eine Erhöhung seiner Entlohnung, wenn er in einer Rechtssache (§ 1) mehrere

Personen vertritt oder mehreren Personen gegenübersteht. Die Erhöhung beträgt:

1. a)wenn nur auf einer Seite zwei vom Rechtsanwalt vertretene oder ihm gegenüberstehende Personen

vorhanden sind 10 v. H.,

2. b)für jede weitere von ihm vertretene und für jede weitere ihm gegenüberstehende Person je 5 v. H.,

1. (2)Abs. 1 gilt nicht in Verbandsklageverfahren auf Abhilfe gemäß den §§ 623 ff. ZPO bis zur Entscheidung über

einen Zwischenfeststellungsantrag der Qualifizierten Einrichtung gemäß § 624 Abs. 2 ZPO.
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